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gegenüber dem Tragwerksplaner (OLG Karlsruhe BauR 2002, 1884). Die Beauftragung des 
Tragwerkplaners durch den Architekten ist im Regelfall nicht von dessen Vollmacht ge-
deckt. Die Rechtsprechung sieht allerdings in der Vorlage der Statik beim Prüfstatiker bzw. 
in der Verwendung der Statik im Zuge der Durchführung des Bauvorhabens eine Geneh-
migung i. S. d. § 177 Abs. 1 BGB (OLG Schleswig/BGH NZB. z. BauR 2006, 155). Dass 
der Architekt den Statiker im eigenen Namen beauftragt, stellt den Ausnahmefall dar. 
In diesem Zusammenhang wird zu prüfen sein, ob nicht eine Generalplanung vorliegt. 

Eine Haftung des Tragwerksplaners kann sich neben konstruktiven Fehlern auch aus 
Gründen mangelnder Wirtschaftlichkeit ergeben („übertriebene“ Fundamentstärke). Zur 
Untersuchung des Baugrundes ist der Tragwerksplaner im Regelfall nicht verpflichtet. Es 
soll reichen, wenn er in seinen Berechnungen auf die von ihm angenommene Bodenpres-
sung verweist, so wie darauf, dass diese Annahme vor Baubeginn überprüft werden muss 
(OLG Koblenz BauR 2005, 422). Zur Frage der gesamtschuldnerischen Haftung zwischen 
Architekten und einzelnen Ingenieuren, s. u. Haftungsrecht/Haftungsverteilung. 

Im Gegensatz zum Architekten geht man beim Tragwerksplaner davon aus, dass er im 
Regelfall nicht Sachwalter des Bauherrn ist (BGH IBR 2002, 28). Die Begründung ist da-
rin zu sehen, dass er – anders als der Architekt – keine zentrale Stellung bei der Realisie-
rung des Gesamtbauvorhabens hat. Allein das Argument, dass der Bauherr auch auf die 
Leistungen des Tragwerkplaners „vertraut“, reicht für die Annahme einer Sachwalterstel-
lung nicht aus. Hierbei handelt es sich um eine normale Erwartung (unzutreffend die ent-
gegenstehende Entscheidung des OLG Bamberg BauR 2005, 1792, mit der Begründung, 
dass die Übertragung der Bewehrungsabnahme Sachwalterpflichten hervorrufe). 

 
c) Projektentwicklung 

Bei Projekten, die umfangreicher Vorplanung bedürfen (z. B. Untersuchung der Eig-
nung eines Grundstücks für ein bestimmtes Bauvorhaben, Erlöschancen für Wohnfläche 
bzw. Gewerbefläche), kommen sog. Projektentwicklungstätigkeiten in Betracht. Auch diese 
Leistungen werden oftmals von Architektenseite erbracht. Vielfach besteht die Tätigkeit 
darin, Bebauungsmöglichkeiten an verschiedenen Standorten optimal auszuloten (sog. 
„Machbarkeitsanalyse“). Bei entsprechenden Konstellationen ist im Einzelfall zu prüfen, 
welches das vom Projektentwickler/Architekten geschuldete Leistungssoll ist, bzw., ob 
überhaupt ein Vertragsschluss vorliegt (OLG Düsseldorf, IBR 2014, 03 „Architekt soll nur 
Informationen einholen“). 

Der Projektentwickler übernimmt häufig weitergehende Aufgaben, oftmals im betriebs-
wirtschaftlichen Bereich. 

 
d) Generalplanung 

 
aa) Aufgabenbereiche 

Die Übernahme der Generalplanung stellt einen weiteren Aufgabenbereich für Archi-
tekten/Ingenieure dar. Die entsprechende Aufgabenstellung hat sich aus dem Bedürfnis der 
Auftraggeber/Bauherren entwickelt, alle für die Herstellung eines Gebäudes notwendigen 
Architekten- und Ingenieurleistungen aus einer Hand zu erhalten. Der Generalplaner-
vertrag kann verschiedene Leistungen beinhalten. Bspw. können neben der Objektpla-
nung für Gebäude und der Planung von Freianlagen, Leistungen für Ingenieurbauwerke 
und Verkehrsanlagen Vertragsbestandteil sein. Gleiches gilt für die Tragwerksplanung, die 
Baugrundbeurteilung, die Gründungsberatung, die Technische Ausrüstung oder 
den Schallschutznachweis. 

Der Generalplaner zieht im Regelfall seinerseits die entsprechenden Fachplaner (Son-
derfachleute) hinzu. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Subplanern/Sub-
ingenieuren. Die Fachplaner stehen ihrerseits nur zum Generalplaner in vertraglicher Be-
ziehung (siehe dazu im Folgenden unter 4.). 

 
bb) Risiken 

Die rechtliche Konstruktion des Generalplaners führt zu weitreichenden Haftungsrisi-
ken. Der Generalplaner haftet gegenüber dem Bauherrn für die Fehler seiner Subinge-

62

63

64

65

66

67

68



  
Druckerei C. H  . Beck 

Korbion/Mantscheff/Vygen, HOAI-Kommentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  

 
Medien mit Zukunft

Revision, 01.10.2015     

B Grundlagen Grundlagen des Architekten- und Ingenieurrechts 

140 Wirth/Korbion 

nieure. Zudem hat er sicherzustellen, dass er für seinen zusätzlichen Koordinierungs-
aufwand bzgl. der einzelnen Subingenieure entlohnt wird. Der Generalplaner muss seine 
Subingenieure nach der HOAI bezahlen. Unterlässt er es, bei Vertragsabschluss mit dem 
Bauherrn höhere als die Mindestsätze der HOAI zu vereinbaren, so wird es an einer Ent-
lohnung für seinen Koordinierungsaufwand fehlen. 

Ferner läuft der Generalplaner Gefahr, die Subplaner bezahlen zu müssen, obwohl er 
selbst vom Bauherrn noch keine Vergütung erhalten hat. Nicht einschränken lässt sich 
dieses Risiko durch Allgemeine Geschäftsbedingungen des Generalunternehmers/General-
planers, wonach Zahlungen an den Subingenieur erst nach Erhalt der Zahlung vom Bau-
herrn/AG zu leisten sind – „pay when paid“ Klausel. Selbst für den Fall einer entspre-
chenden Individualvereinbarung wird dies als bedenklich angesehen (OLG Celle IBR 
2009, 1400; OLG München, Urt. v. 25.1.2011 – 9 U 1953/10). Zur Frage des Zurückbe-
haltungsrechtes des Subplaners u. der Möglichkeit einer Drittwiderklage des Generalplaners 
gegen den Subplaner, vgl. OLG München IBR 2013, 755 u. IBR 2013, 446.  

Ein Generalplaner kann vergleichbar einem Generalunternehmer auf alle notwendiger-
weise zu erbringenden Planungsleistungen haften, wenn er sich zu Entsprechendem in ei-
nem Generalpauschalvertrag verpflichtet. In diesem Fall wird er nicht einmal Sowieso-
Kosten in Abzug bringen können (OLG Dresden IBR 2012, 337; BGH IBR 2007, 189). 

 
e) Bauträger 

Der Begriff des „Bauträgers“ hat sich aus dem des „Baubetreuers“ entwickelt. Man un-
terscheidet den Baubetreuer im weiteren und im engeren Sinne. 
 • Der Baubetreuer im engeren Sinne berät bei der Finanzierung des Bauvorhabens. 
 • Der Baubetreuer im weiteren Sinne entspricht dem Bauträger. 

Der Bauträger (Baubetreuer im weiteren Sinne) errichtet in der Regel in eigenem 
Namen für Rechnung des Betreuten ein Bauwerk auf einem – nicht im Eigentum des 
Betreuten stehenden – Grundstück. Zugrunde liegen von diesem genehmigte Pläne. Der 
Bauträger verpflichtet sich dabei zur schlüsselfertigen Übergabe mit Übereignung. Diese 
„Definition“ ist nicht abschließend. So kann der Bauträger auch auf eigene Rechnung 
bauen. Wenn das Grundstück bereits im Eigentum des „Betreuten“ steht oder durch 
diesen von Dritten erworben wird, liegt regelmäßig keine Bauträgerschaft vor. Zu 
prüfen ist in diesen Fällen, ob ein Generalübernehmer- bzw. Generalunternehmermodell 
gegeben ist. 

Im Rahmen der Bauträgerschaft werden unterschiedliche Vertragsgestaltungen ver-
wendet. Der Bauträgervertrag vereint in der Regel Elemente verschiedener Vertrags-
typen des BGB in sich (ausführl. Kromik in Wirth, Darmstädter Baurechtshandbuch, 
S. 937 ff.). Die Ausübung der Tätigkeit eines Bauträgers setzt die Erlaubnis der zuständi-
gen Behörde gemäß § 34c Abs. 1 Nr. 2b Gewerbeordnung (GewO) voraus. Weite-
re Vorgaben für die Tätigkeit als Bauträger enthält die Makler- und Bauträgerverordnung 
(MaBV). 

 
Wirth/Korbion 

4. Wachsende Bedeutung des Generalplaners 
 

a) Generalplaner 
 

aa) Begriff des Generalplaners 
Der Architektenvertrag ist geprägt von einem Nebeneinander der Vertragsbeziehungen 

zwischen Bauherrn und Architekten sowie zwischen Bauherrn und Sonderfachleuten wie 
Statikern, Fachingenieuren, Innenarchitekten und Bodengutachter (siehe allgemein oben Ein-
führung, 3. d) Generalplanung; Korbion, Generalplaner und Subplaner, 2014). Der Generalpla-
ner ist vergleichbar mit dem Generalunternehmer. Während der Generalunternehmer 
sämtliche Bauleistungen zu erbringen hat, ist es Aufgabe des Generalplaners, alle notwendi-
gen Architekten- und Ingenieurleistungen zu erbringen. Der Generalplaner führt selbst 
Teilleistungen aus, zumeist die Architektenleistungen für das Gebäude. Die weiteren not-
wendigen Leistungen für die Erstellung des Bauwerkes, z. B. die Tragwerkplanung, die 
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technische Gebäudeausrüstung, der raumbildende Ausbau, die Baugrundbeurteilung und 
die Erstellung des Wärme- und Schallschutznachweises wird dann vom Generalplaner In-
genieurbüros übertragen, die als Subplaner tätig sind. Bei der Auftragserteilung an einen 
Generalplaner besteht zwischen diesem und dem Bauherrn Einigkeit darüber, dass der be-
auftragte Generalplaner einen Teil der Leistungen im eigenen Namen an Sonderfachleute 
weiter vergibt. Der Bauherr hat dadurch einen Vorteil, dass er es nur mit einem Vertrags-
partner zu tun hat. Sämtliche Leistungen sind ihm gegenüber vom Generalplaner zu 
erbringen, folglich haftet der Generalplaner für alle Fehlplanungen, gleichgültig ob sie von 
ihm selbst stammen oder von den durch ihn eingeschalteten Subplanern. Es besteht zwi-
schen Bauherrn und Generalplaner ein Vertragsverhältnis, nicht aber zwischen Bauherrn 
und Sonderfachmann. Bei einem Mangel, der auf einen Planungs- und Überwachungsfeh-
ler zurückzuführen ist, haftet dem Bauherrn gegenüber immer der Generalplaner. Im Ge-
genzug hat der Generalplaner alleine Honoraransprüche gegenüber dem Bauherrn. Ein 
Risiko ist dabei, wenn der Bauherr das dem Generalplaner zustehende Honorar trotz Fäl-
ligkeit nicht zahlt, so kann andererseits der Subplaner von dem Generalplaner das ihm zu-
stehende Honorar verlangen, da die Zahlung dessen Honorar nicht abhängig ist von der 
Zahlung des Honorars vom Bauherrn an den Generalplaner (grundsätzlich zum Gene- 
ralplaner: Korbion, Generalplaner und Subplaner, 2014; auch Kehrberg, BauR 2001, 1824; 
Wenner, BauR 1998, 1150; siehe auch Generalplanung, BdA 1998, Einleitung und Ar-
beitshilfen; zur erhöhten Anforderung des Architekten nach den neuen Grundleistungen, 
siehe Werner/Siegburg, BauR 2013, 1499). 

Nicht zu verwechseln ist der Generalplaner mit demjenigen, der die Architekten- und 
Ingenieurleistungen koordiniert. Das ist üblicherweise der Architekt. Er muss die entspre-
chende Integration der verschiedenen Planungsleistungen vornehmen. Ein Generalplaner 
ist der Architekt nur dann, wenn er alleine einen direkten Auftrag vom Bauherrn hat, alle 
Architekten- und Ingenieurleistungen für das konkrete Bauvorhaben zu erbringen. Hat der 
Bauherr seinerseits eigene Verträge mit den Sonderfachleuten abgeschlossen, ist der Archi-
tekt gerade nicht Generalplaner (OLG Dresden, BauR 2007, 1050). Die HOAI 2013 hat 
nun durch die Erweiterung der Termin- und Koordinationsaufgaben des Planers in den 
jeweiligen Leistungsphasen eine weitere Tätigkeitserweiterung des Architekten in Richtung 
„generalplanerische Aufgaben“ dargestellt (dazu Korbion, Generalplaner und Subplaner, 
2014; Werner/Siegburg, BauR 2013, 1499 ff.).Korbion 

Der Generalplaner kann die Leistung durch sein Architekturbüro bzw. seine Planungsge-
sellschaft mit Hilfe von Subunternehmern erbringen oder sich mit den Sonderfachleuten in 
einer ARGE (Arbeitsgemeinschaft) zusammenschließen. Bei einer ARGE schließen 
sich verschiedene Architekten- und Ingenieurbüros in der Weise zusammen, dass selbstän-
dige Architekten, Statiker, Fachingenieure oder Bodengutachter gemeinsam gegenüber 
dem Bauherrn für ein bestimmtes Bauwerk, jeder doch für sich allein genommen, die ent-
sprechende Leistung erbringt. Der Bauherr hat das Honorar an die ARGE zu zahlen. Un-
terläuft einem ARGE-Partner ein Mangel haften die anderen ARGE-Partner gegenüber 
dem Bauherrn gesamtschuldnerisch. Die ARGE ist eine Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR) gem. §§ 705 ff. BGB, die nach der Rechtsprechung auch rechtsfähig ist 
(BGH, Urt. v. 15.7.1997 – XI ZR 154/96, BGHZ 136, 254 = NJW 1997, 2754). Auf-
grund der umfassenden persönlichen Haftung eines jeden Gesellschafters der ARGE, so-
fern die einzelnen Gesellschafter nicht in der Rechtsform einer GmbH oder GmbH & Co 
KG organisiert sind, trifft den Gesellschafter eine unbegrenzte Haftung. Anders sieht dies 
aus, wenn die einzelnen ARGE-Partner jeweils in Form von Kapitalgesellschaften, insbe-
sondere von Gesellschaften mit beschränkter Haftung errichtet sind. Alternativ zu einer 
ARGE im Sinne einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts kann auch für ein bestimmtes Ob-
jekt eine GmbH gegründet werden, an der die verschiedenen Architekten und Ingenieure 
Gesellschafter sind. Diese Generalplaner-GmbH kann die Leistungen durch ihre Gesell-
schaft erbringen oder sie kann auch Subingenieure beauftragen. 

Eine weitere Möglichkeit der Zusammenarbeit stellt auch der Konsortialvertrag dar. 
Dabei werden die Arbeitsleistungen der einzelnen Planer in eine gesellschaftliche Struktur 
eingebaut. Werkvertraglich hat der Bauherr es nicht mit einem Generalplaner zu tun, son-
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dern mit einer Gesellschaft, die als Gemeinschaft agiert, aber sämtliche Leistungen zur ge-
samten Hand erbringt und ein Gesamthandsvermögen bildet, das auch zur Nachschuss-
pflicht nach § 735 BGB verpflichtet. Die Honorare werden gemeinschaftlich verwaltet und 
darüber entschieden, wer entsprechend seinen vertraglichen Anteilen, das von ihm zumin-
dest unter den Mindestsätzen vereinbarte und erreichte Honorar erhält. Die Ausschüttung 
der Honorare und die Einwendungen des Bauherrn gegen die Höhe des Honorars ist in 
diesen Verhältnissen nicht zum Nachteil der anderen Beteiligten durchzusetzen (weil jeder 
seinen Mindestsatz erhält) und auch nicht gem. § 307 BGB unwirksam. 

 
bb) Der Vertrag zwischen Bauherren und dem Generalplaner 

Der Vertrag zwischen dem Generalplaner und dem Bauherrn ist ein Werkvertrag. Der 
Generalplaner schuldet nicht das Bauwerk selbst als körperliche Sache. Dies bedeutet, dass 
der Generalplaner als Erfolg eine dauerhaft genehmigungsfähige Planung bezüglich aller 
Architekten- und Ingenieurleistungen sowie das Erstellen eines vertraglich vereinbarten 
Bauwerks schuldet. Weiterhin muss der Generalplaner, wie bei jedem Architekten- und 
Ingenieurvertrag darauf achten, dass die zu erbringenden Leistungspflichten genau be-
schrieben sind. Damit ist der Generalplanervertrag auch risikobehaftet (hierzu Locher in FS 
Motzke, S. 221 ff.). 

Die Höhe des Honorars richtet sich nach den anrechenbaren Kosten und den zwischen 
den Parteien zulässigerweise vereinbarten Honorarsätzen zwischen Mindest- und Höchst-
satz (BGH, BauR 1997, 129). Wesentlich in Vertragsbeziehungen mit dem Bauherrn ist für 
den Generalplaner, dass er ein ausreichendes Honorar unter Berücksichtigung der Mindest-
sätze der HOAI erhält, damit er nicht unter Umständen mehr Honorar an die Subplaner 
ausbezahlen muss, als er für deren Teilleistungen erhält. Dabei ist von Bedeutung, dass der 
Subingenieur gegenüber dem Generalplaner berechtigt ist, nach den Mindestsätzen der 
HOAI abzurechnen. Da die HOAI zwingendes Preisrecht ist, ist eine Honorarvereinba-
rung unterhalb der Mindestsätze unwirksam. 

Im Hinblick auf Mängel und Schäden muß der Generalplaner Vorsorge treffen, dass eine 
ausreichende Versicherung besteht. Dabei muss der Generalplaner nicht nur seine eigene 
Leistung versichert haben, sondern auch die Leistung des Subplaners muss ausreichend 
versichert sein. 

 
cc) Grundlage des Generalplanervertrages 

Für den Generalplanervertrag gibt es keine spezielle gesetzliche Regelung. Für den Ab-
schluss des Generalplanervertrages besteht grundsätzlich Vertragsfreiheit. Aus Beweis-
gründen sollte der Vertrag schriftlich abgeschlossen werden. Formvorschriften sind zu be-
achten, wenn Verträge zwischen Generalplaner und Kommunen oder der evangelischen 
bzw. katholischen Kirchen abgeschlossen werden. Auch bei anderen Konfessionen oder 
Glaubensrichtungen gibt es zu beachtende Formvorschriften und Vertretungszwänge. Die 
Formvorschriften ergeben sich für die katholische Kirche aus dem Vermögensgesetz vom 
24.7.1924 (OLG Hamm, BauR 1998, 752). Bei Abschluss eines Vertrages mit der katholi-
schen Kirche bedarf es der erzbischöflichen Genehmigung (KG, IBR 2001, 674). Für die 
evangelische Kirche folgen die Formvorschriften aus den entsprechenden Landeskirchenge-
setzen, wobei die Genehmigung der jeweiligen Landessynode erforderlich ist. Generalpla-
nerverträge mit Kommunen sind nach den Gemeindeordnungen des betreffenden Bundes-
landes schriftlich abzufassen und die Unterschrift des Bürgermeisters unter Beifügung 
seiner Amtsbezeichnung und des Dienstsiegels müssen auf dem Vertrag vorhanden sein 
(BGH, BauR 1994, 363 = NJW 1994, 1528). Ist diese Form nicht eingehalten, ist die sei-
tens der Gemeinde abgegebene Erklärung gegenüber dem Generalplaner wegen Über-
schreitung der Vertretungsmacht bis zur Genehmigung oder Ablehnung der Genehmigung 
schwebend unwirksam. 

Unwirksam ist ein Generalplanervertrag auch, der gegen das Koppelungsverbot 
Art. 10 § 3 MRVG verstößt. Ein freischaffender Architekt, auch wenn er Generalplaner ist, 
darf keinen Generalplanervertrag abschließen, der im Zusammenhang mit dem Verkauf des 
Grundstückes, auf welchem das zu planende Bauwerk errichtet werden soll, steht. Verkauft 
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der Generalplaner das Grundstück und schließt er zugleich mit dem Erwerber einen Gene-
ralplanervertrag bezüglich der Planung dieses Grundstückes ab, ist der Generalplanervertrag 
unwirksam. Der Grundstückskaufvertrag hingegen behält seine Wirksamkeit.  

Das Koppelungsverbot nach § 3 des Ges. zur Regelung von Ingenieur- und Architek-
tenleistungen (ArchLG) greift auch dann ein, wenn ein Unternehmen im Einzelfall mit 
isolierten Architektenleistungen in Konkurrenz zu Architekten und Ingenieuren tritt. Die 
gesetzgeberische Absicht, den Leistungswettbewerb vor Manipulationen und das freie 
Wahlrecht des Bauwilligen hinsichtlich des Ingenieurs oder Architekten seines Vertrauens 
zu schützen, gebietet die Anwendung des Koppelungsverbotes in einem solchen Fall auch 
dann, wenn das Unternehmen ansonsten auf anderen Geschäftsfeldern tätig ist. Das Koppe-
lungsverbot greift nur dann ein, wenn das Unternehmen von einem Architekten oder In-
genieur beherrscht wird. Dabei ist der entscheidende Einfluss des Geschäftsführers auf die 
laufenden Geschäfte nicht geringer zu gewichten als die den Gesellschaftern vorbehaltenen 
Entscheidungsbefugnisse (OLG Hamm, Urt. v. 21.2.2014 – 12 U 88/13). 

Unwirksam ist ein Generalplanervertrag, wenn er gegen das Rechtsberatungsgesetz 
bzw. Rechtsdienstleistungsgesetz verstößt. Nach Art. 1 § 1 RBerG/§ 1 RDG darf 
Rechtsberatung nur von Personen ausgeübt werden, welchen hierzu von den zuständigen 
Behörden eine Erlaubnis erteilt worden ist. Der Generalplaner zählt nicht zu denjenigen 
Personen, denen eine Erlaubnis erteilt werden kann. Der Generalplaner darf nach Art. 1 
§ 5 RBerG/§ 5 RDG rechtliche Beratungen nur als Neben- oder Annextätigkeit zu den 
von ihm erbrachten Leistungen erbringen. Zur Vorbereitung oder Ausarbeitung von Bau-
verträgen ist der Generalplaner nicht berechtigt. Eine dahingehende Tätigkeit verstößt ge-
gen das Rechtsberatungsgesetz/Rechtsdienstleistungsgesetz (BGH, NJW 2001, 70). Auch 
Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Auswahl des Notars, dessen Beauftragung, 
die Abstimmung der nötigen Unterlagen und Einholung baurechtlicher Genehmigungen 
können einen Verstoß gegen das Rechtsberatungsgesetz darstellen, mit der Folge, dass der 
Vertrag nichtig ist (OLG Dresden, Urteil vom 17.2.1999 – 6 U 968/95; BGH, BauR 
2000, 743). 

Die vom Generalplaner zu erbringenden Architekten- und Ingenieurleistungen sind im 
Vertrag bezüglich des Leistungsgegenstandes und genau zu bezeichnen und damit zu 
vereinbaren. Gegenstand der Generalplanung können sein: Objektplanung für Gebäude; 
Leistungen des raumbildenden Ausbaus; Tragwerksplanung; technische Gebäudeausrüstung; 
Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung; Wärmeschutz- und Schallschutznachweis; 
Vermessung. Leistungen, die nicht dem Berufsbild des Architekten bzw. dem des Sonder-
fachmannes entsprechen, sollte der Generalplaner grundsätzlich nicht übernehmen. Hier-
unter fallen insbesondere Leistungen des Projektsteuerers im Bereich Kosten und Finanzie-
rung. Derartige Tätigkeiten, die mit dem Leistungsbild des Generalplaners nur schwer in 
Übereinstimmung zu bringen sind, sind kaum versicherbar. Zu unterlassen ist eine Bezug-
nahme auf die entsprechenden Leistungsbilder der HOAI, da die HOAI nur Preisrecht 
regelt und kein Vertragsrecht beinhaltet (BGH, BauR 1997, 129). In dem Vertrag sollte im 
Einzelnen genau geregelt sein, welcher Umfang von Planungsleistungen und auch welcher 
Umfang bezüglich der Objektüberwachung geschuldet sind. Dabei sollte auch darauf ge-
achtet werden, dass möglichst genau das zu planende und zu errichtende Bauwerk be-
schrieben wird. Soweit es bei Vertragsabschluss schon möglich ist, sollten neben der Nut-
zungsart auch die Größe des Objektes, die maximalen Baukosten, die Leistungsziele in 
technischer und wirtschaftlicher Hinsicht und die Ausstattungsanforderungen festgelegt 
werden. Im Vertrag ist zu regeln, in welchem Umfang Subplaner eingesetzt werden dürfen. 
Wenn es sich um Leistungen handelt, die auch vom Generalplaner erbracht werden kön-
nen, sollte dieser sich vorsorglich die Genehmigung erteilen lassen, diese Leistungen auch 
durch Subplaner ausführen zu lassen. Daher sollten die einzelnen Subplaner im Vertrag 
aufgeführt und die Befugnisse des Generalplaners geregelt werden. Insbesondere sollte auch 
das Urheberrecht an den jeweiligen Planungsleistungen geregelt werden. Der Bauherr  
wiederum sollte vereinbaren, ob er die Verträge der Subplaner vorgelegt erhält. Auch die 
Abtretung der Ansprüche des Generalplaners gegenüber seinen Subplanern ist zu regeln. 
Weiterhin sollten Fristen festgeschrieben werden, zu denen die entsprechenden Planungen 
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vorliegen müssen. Stehen die Subplaner bei Vertragsabschluss noch nicht feststehen, besteht 
auch die Möglichkeit, dass der Bauherr sich ein Mitspracherecht bei der gemeinsamen Be-
auftragung der Subplaner einräumen lässt. 

  
dd) Honorarfragen 

Das dem Generalplaner zustehende Honorar folgt aus der vertraglichen Vereinbarung 
und hält sich exakt im Rahmen der Vorgaben und Möglichkeiten der HOAI, also 
wie bei einem Einzelarchitekt. Der Generalplaner kann ein Honorar zwischen den jeweili-
gen Mindest- und Höchstsätzen nach der HOAI vereinbaren. Einen Generalplanerzu-
schlag, wenn dieses in der Praxis überhaupt durchsetzbar ist, kann der Generalplaner mit 
dem Bauherrn nur im Rahmen der Mindest- und Höchstsätze vereinbaren. Zu beachten 
ist dabei, dass der Rahmen durch § 6 Abs. 1 und 2 gesteckt ist. Unter- oder Überschrei-
tungen sind nur im Rahmen des § 7 machbar. Ob hier ein Rahmen von 5 % bis 9 % anzu-
setzen ist, muss bezweifelt werden, weil die kalkulatorischen Kosten hier meist niedriger 
liegen (so aber Jochem, 4. Aufl., § 1 Rn. 9). Ob hier § 7 Abs. 3 anzuwenden ist, hängt 
vom tatsächlichen Aufwand des Generalplaners ab. Es handelt sich nämlich im Regelfall 
nicht um Architektenleistungen, abgesehen von Prüfungs- und Koordinationsleistungen. 
Der Abschlag der die Mindestsätze beim Subplaner reduziert, wird aber im Rahmen einer 
Ausnahmesituation im Vertragsverhältnis zwischen Generalplaner und Subplaner zu suchen 
sein. Bei objektiver Betrachtung der Vertragssituationen, wird es jedoch nicht anders sein, 
als im Verhältnis der Direktbeauftragung des Bauherrn mit dem Subplaner; die Leistungen 
sind im Regelfall gleich. Dann scheidet auch § 7 Abs. 3 aus (a. A. Locher/Koeble/Frik, 
Einl. Rn. 367; Frechen, FS Jagenburg, S. 201 ff.; Rauch, BauR 2006, 1662). Zu beachten 
ist in diesem Zusammenhang die Rechtsprechung des BGH, der im Rahmen des § 7 
Abs. 3 auch bei ständigen Geschäftsbeziehungen eines ausländischen Tragwerksplaners kei-
nen Ausnahmefall für die Unterschreitung von Mindestsätzen bei einem Subplanervertrag 
sieht. Selbst, wenn enge wirtschaftliche Beziehungen bestehen, kann daraus nicht hergelei-
tet werden, daß auch bei lange dauernderen Beziehungen solcher Art ein Ausnahmefall 
liegt (BGH, Urt. v. 27.10.2011, VII ZR 163/10). Die gilt gerade auch bei Rahmenverträ-
gen und verstößt daher gegen den Verordnungszweck (BVerG, IBR 2005, 688). Diese 
Rechtsprechung im Verhältnis des Generalplaners und des Subplaners ist daher auch und 
insbesondere bei den Vertragsgestaltungen zum Honoraransatz zwischen dem Generalpla-
ner und dem Auftraggeber zu beachten. Der Generalplaner wird im Rahmen der Gewin-
nermittlung seiner eigenen Tätigkeit insoweit zunächst eine Risikoanalyse zu erstellen ha-
ben und sodann die Möglichkeiten auszuloten haben, ob und wie er keine Mindestsätze, 
sondern Mittel- oder Höchstsätze vereinbaren kann (hierzu im Einzelnen: Korbion, Gene-
ralplaner und Subplaner, 2014).  

Allerdings: Der Generalplaner wird auch weiterhin in der HOAI 2013 nicht genannt 
(siehe auch Korbion, Generalplaner und Subplaner, 2014). Das Gutachten zum Aktualisie-
rungsbedarf zur Honorarstrukur der HOAI von 12/2012 im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Technologie erwähnt den Generalplaner unter Ziffer 10 ff. mit dem 
Hinweis auf eine adäquate Erhöhung des Leistungshonorars, gibt jedoch keine konkreten 
Hinweise auf eine Umsetzung, die der Verordnungsgeber dann auch unterlassen hat. Aus 
der Historie und dem Aufbau der §§ 7 Abs. 3, 8 Abs. 2 und 3 HOAI 2013 ergibt sich un-
ter Berücksichtigung des § 34 Abs. 2 i. V. m. Anlage 10.1 HOAI und den entsprechenden 
Vorschriften in den Fachplanerteilen ein Hinweis auf die richtige Einordnung eines Hono-
rars der Generalplaners. Dabei handelt es sich nicht um ein gesondert zu vereinbaren-
des Honorar nach § 8 Abs. 3 HOAI, sondern über § 8 Abs. 2 und Abs. 3 HOAI 2013 
um ein automatisch geltendes Honorar, welches zusätzlich zu den Teilhonoraransprü-
chen aus den Leistungsphasen in der Schlussrechnung zu berücksichtigen ist und nach 
§§ 315, 316, 319 BGB berechnet werden kann. Dabei können anteilige prozentuale Ein-
ordnungen, die aus der Siemon-Liste oder Simmendinger-Liste abgeleitet werden, einen An-
haltspunkt bilden. Werden sie nicht angesetzt, besteht die Gefahr der Mindestsatzunter-
schreitung durch Verstoß gegen §§ 7 Abs. 3, 8 Abs. 2 und 3 HOAI. Eine Übersicht der 
anzusetzenden prozentualen Anteile hat Korbion in der FS für Jochem, Seiten 85, 95/96 
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dargestellt und begründet. Soweit Korbion in FS Jochem 2014, S. 85 ff. die These entwi-
ckelt, daß der Verordnungsgeber im Rahmen der Neuordnung der Leistungsbilder der An-
lage 10.1 zu § 34 Abs. 2 zwar den Generalplaner erwähnt, aber keine deutliche Leistungs-
beschreibung dort aufführt und die Historie zeige, dass er lediglich die Honorarstruktur 
und die Entwicklung des Honorars durch die Vertragsparteien sah, ist dem beizupflichten. 
Auch wenn der Generalplaner in der HOAI 2013 weiterhin begrifflich direkt nicht ge-
nannt wird, ist die Honorarstruktur und der Honoraranspruch des Generalplaners für die 
Honorierung der Leistungen über ein über den üblichen Ansätzen für Grundleistungen 
liegendes Honorar durchaus bereits aus der HOAI ablesbar. Unter Ziffer 10 ff. des Gutach-
tens zum Aktualisierungsbedarf der Honorarstruktur der HOAI (12/2012) des BMWi 
wurde auf die Notwendigkeit der Verfestigung dieses Honoraranspruchs aufgrund Leistung 
hingewiesen. Dabei muss es sich um eine adäquate Erhöhung des Honorars handeln. Die-
ser läßt sich aus dem Aufbau der §§ 7 Abs. 3, 8 Abs. 2 und 3 i. V. m. § 34 Abs. 2 i. V. m. 
Anlage 10.1 und den entsprechenden Vorschriften der Fachplanerteile. Dabei handelt es 
sich nicht um ein gesondert zu vereinbarendes Honorar nach § 8 Abs. 3, sondern über § 8 
Abs. 2 und 3 um ein automatisch geltendes Honorar, welches zusätzlich zu den Teilhono-
raransprüchen aus den Leistungsphasen in der Schlussrechnung zu berücksichtigen ist und 
nach §§ 315, 316, 319 BGB berechnet werden kann. Dabei können die von Korbion in 
FS Jochem, Seite 95/96 entwickelten Tabellen der Erhöhung des Honorars in Abhängig-
keit zu den Tätigkeitsanforderungen in den jeweiligen Leistungsphasen dienen und erhö-
hend – insbesondere durch erhöhten Koordinierungsaufwand begründet – wirken und sind 
bei der Schlussrechnungsstellung dann unter Berücksichtigung des § 7 Abs. 3, 4 eben nicht 
schriftlich zu berücksichtigen. Die schriftliche Berücksichtigung, die § 7 Abs. 3, 4 jeweils 
bei Mindestsatzunterschreitungen fordert, ist bei Generalplanerverträgen damit nicht not-
wendig, gleichwohl aus Beweislastgründen dennoch zu berücksichtigen.  

Soweit die Parteien im Hinblick auf Beweislastgrundsätze den Generalplanervertrag 
schriftlich fassen, können sie auf die von Korbion entwickelten Tabellen (FS Jochem, 
S. 95/96) zurückgreifen. Daneben hat Lechner grundsätzlich für die Änderung der öster-
reichischen VM.GP Stand 10.4.2014 ein Vergütungsmodell entwickelt, daß den erweiter-
ten Leistungsumfang der Leistungsphasen 1 bis 9 berücksichtigt (Lechner, LV.VM Leis-
tungsmodelle und Vergütungsmodelle, Generalplaner (GP) – Stand 10.4.2014). Der 
Berechnungsweg folgt gem. GP 5 dem bekannten Weg über die objektivierten Referenz-
kosten des Bauwerkes nach Bewertungspunkten, den anrechenbaren Kosten und der Ab-
schätzung des Büro- und Personalaufwandes. Über die Einteilung für Projekte nach Be-
wertungspunkten (GP 6) werden vier verschiedene Anforderungsmerkmale bepunktet: 

(A) Vielfalt der Besonderheiten (z. B. TGA) 1 bis 25 Punkte 
(B) Komplexität der Projektorganisation 1 bis 5 Punkte 
(C) Risiko der Projektrealisierung  1 bis 5 Punkte 
(D) Termin und Kostenanforderungen 1 bis 5 Punkte 

Sodann ist in der Tabelle von 1 bis 25 Punkten unter Berücksichtigung der Teilung bei A 
durch jeweils 5 Punkte, die Summe der Bewertungspunkte zu ermitteln. Dabei können 
weitere Schwierigkeiten des Projekts und dessen Umfang ebenfalls ergänzend mit beigezo-
gen werden (z. B. eine Erhöhung bei Projekten von über 100 Mio.; Projekte mit absoluten 
Kostendeckelungen, usw.). Die Ermittlung des Honorars kann man zum einen bei Ver- 
trägen der Generalplanerleitung und -steuerung und zum anderen beim Generalplaner-
mangement prozentual berechnet werden. Dabei gilt für die erstgenannte Leistung die 
Formel 

 
h GPa = – 0,0466 × Bemessungsgrundlage + 1,213 × Faktor aus Bewertungspunkten × 
(1,05 bis 0,95)  
und bei der zweitgenannten Leistung die Formel 
h GPa = – 0,0788 × Bemessungsgrundlage + 2.022 × Faktor aus Bewertungspunkten × 
Prozentwert der beauftragten Leistungsphasen × (1,05 bis 0,95)  
Hieraus ergibt sich der prozentuale Anteil des Gesamthonorars des Generalplaners bei ei-
nem separaten und auf ihn bezogenen Vertrag. 
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Die Vereinbarung eines Pauschalhonorars im Generalplanervertrag ist zulässig. Voraus- 
setzung ist jedoch, dass das Pauschalhonorar zwischen den Mindest- und Höchstsätzen 
der HOAI liegt. Im Übrigen gilt, dass der Generalplaner, wenn er den Mindestsatz er- 
hält, er gezwungen ist, mit dem Subplaner auch den Mindestsatz der HOAI zu verein- 
baren. Das bedeutet, dass er für die Leistung des Subplaners keine Koordinationskosten 
erhält und zum anderen auch für die Leistung des Subplaners haftet. Dass die HOAI auch 
zwischen Generalplanern und Subplanern Anwendung findet, ist ständige Rechtsprechung 
(BGH, BauR 1985, 592, BGH, BauR 1997, 677; KG, Urt. v. 13.4.2010 – 21 U 191/ 
08). Beruft sich der Subplaner allerdings auf eine Unterschreitung der Mindestsätze und 
sodann auf deren Einhaltung und Neuberechnung, so wurde dies bisher abgelehnt (OLG 
Nürnberg, NJW-RR 2003, 1326; OLG Stuttgart, BauR 2003, 1425). Dies ist unzutref-
fend, weil eine unwirksame Honorarvereinbarung durchaus das Vertrauen beim Bauher-
ren ergeben kann (BGH, BauR 1997, 677). Der Bauherr kann sich dennoch auf seine 
Schutzwürdigkeit zurückziehen, wenn er darlegt, dass er auf die Wirksamkeit und die 
Durchführung vertraute und nicht nachträglich damit konfrontiert werden wollte. Das ist 
regelmäßig der Fall, denn der Generalplaner vertraut darauf, dass der Subplaner bei und 
nach Abschluss des Vertrages eben nicht sich auf die unwirksame Honorarvereinbarung 
beruft und weiteres Honorar fordert, ansonsten hätte er einen anderen Vertrag geschlos- 
sen (BGH, BauR 2006, 554, OLG Koblenz, BauR 2006, 551; BGH, Urt. v. 8.3.2012 – 
VII ZR 195/09 zu Pauschalvertrag der Mindestsatz bei TGA-Planer erheblich unterschrei-
tet). 

Der BGH hat aber insbesondere bei Subplanerverträgen klargestellt, dass es einem Inge-
nieur in Ausnahmefällen nach Treu und Glauben untersagt ist, nach Mindestsätzen abzu-
rechnen, wenn er durch sein Verhalten ein besonderes Vertrauen des Auftraggebers dahin 
erweckt hat, er werde sich an die unter dem Mindestsatz liegende Pauschalvereinbarung 
halten (BGH, Urt. v. 27.10.2011 – VII ZR 163/10). Zudem ist zu beachten, dass § 7 
Abs. 3 und § 4 Abs. 2 a. F. zwar inhaltsgleich sind, jedoch die Unterschreitung der Min-
destsätze jetzt vor dem Hintergrund der Baukostenvereinbarungsmodelle in § 6 durchaus in 
einem neuen Licht erscheinen müssen und durchaus sogar die Ausnahmetatbestände zu 
erweitern sind. So dürfte der BGH in der Entscheidung VII ZR 163/10 vom 27.10.2011 
zu verstehen sein, denn er deutet an, dass ein solcher Vertrag dem Planer als Kompensation 
für die Mindestsatzunterschreitung sonstige Vorteile bringen müsse. Der Gedanke ist da-
nach wohl so einzuordnen, dass die Unterschreitung die Gefahr unauskömmlicher Hono-
rierung berge und zu minderer Leistung verführen würde, was mit dem Verordnungszweck 
nicht in Einklang stünde (BVerfG, IBR 2005, 688). Daher hat der BGH einen Ausnahme-
fall auch deswegen abgelehnt, weil eine enge wirtschaftliche Beziehung nicht daraus herge-
leitet werden könne, dass ein Fachingenieur als Subplaner über längere Zeit erhebliche 
vertragliche und finanzielle Vereinbarungen unter dem Mindestsatz ausführte (s. o. zu Ge-
neralplanerhonorar; BGH, a. a. O.). Die Mindestsatzunterschreitung ist also dabei auch un-
wirksam und nicht nach § 7 Abs. 3 ein Ausnahmefall.  

Allerdings können andererseits auch Honorarvereinbarungen erfolgen und sind über § 3 
Abs. 3 i. V. m. § 34 Abs. 4 i. V. m. Anhang 10.1 – rechte Spalte – möglich. Diese Koordi-
nierungsleistungen des Generalplaners sind als Besondere Leistungen zu vereinbaren 
(so auch Werner/Pastor, Rn. 785; Locher/Koeble/Frik, Einl. Rn. 370). 

Nicht möglich sind allerdings sog. „Durchstellungsklauseln“ wonach die Zahlung erst 
erfolgt, wenn der Bauherr zahlte, weil sie an § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB scheitern (z. B. „pay 
when paid“; OLG München, Urt. v. 25.1.2011 – 9 U 1953/10). Das gilt erst recht, wenn 
die Verzinsung zudem ausgeschlossen wird (OLG München, a. a. O.). 

Zur Fälligkeit des Honorars muß nun nach der Änderung des § 15 Abs. 1 verwiesen 
werden (siehe Kommentierung dort). Da die Abnahme Fälligkeitsvoraussetzung ist, kann 
nur in dem Fall auf § 641 Abs. 2 S. 1 BGB zurückgegriffen werden (OLG Celle, BauR 
2009, 1754; LG Magdeburg, BauR 2009, 1340), wenn sich in keinem Fall eine Abnahme-
regelung zwischen den Parteien ermitteln oder nachweisen lässt. Durch diese Regelung 
kann aber letztlich widersprüchliches Verhalten des Generalplaners zu Lasten des Subpla-
ners ausgeschlossen werden.  
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